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Allgemeine Informationen zum Planfeststellungsverfahren und Einwandserklärung

Ein PFV ist das öffentlich - rechtliche „Baugenehmigungsverfahren“ für große Bauvorhaben. Dabei können Betroffene ihre Ansprüche einbringen. Es ist zu vergleichen mit einem Bauantrag, wo man ja auch die Ansprüche etwa der Nachbarn berücksichtigen muß.
Ein PFV wird auf Antrag des Straßenbauamtes vom Regierungspräsidium durchgeführt. Die Bürger können 20 Werktage lang von ihrem Recht zur Einsichtnahme in den Gemeindeämtern Gebrauch machen. Betroffene Grundeigentümer werden evtl. direkt angeschrieben. Jedermann kann Einwände erheben (schriftlich). Betroffenheit reicht von direkter Existenzbedrohung etwa eines Landwirtes durch Enteignung bis hin zur Sorge um die negativen Einflüsse auf die Klimaentwicklung oder politische Fehlentscheidungen. Die Wertung der Einwendungen durch die Anhörungs- bzw. Planfeststellungsbehörde kann dazu führen, dass das PFV scheitert. Dann würde die Planung zurückgewiesen, verworfen oder u.U. erneut aufgenommen.
Die Schwierigkeit liegt darin, dass wir die Unterlagen nur kurz (so.) einsehen können, also wenig Zeit haben, konkret aus den Dokumenten erwachsende Einwände zu formulieren. Ziel ist es aber, sehr zahlreich, unterschiedlich, triftig, unwiderlegbar ... Einwände einzubringen und zwar bis 6 Wochen nach Beginn der Offenlegung.
Danach vergehen einige Monate zur Bearbeitung durch die Behörden (Straßenbauamt). Es folgt ein vom Regierungspräsidium (RP) als Anhörungs- bzw. Planfeststellungsbehörde durchgeführter Erörterungstermin. Hier trägt das Straßenbauamt die auf Grund der Einwände vorgenommenen Änderungen vor bzw. versucht, die Einwände zu entkräften oder als unerheblich darzustellen. Dazu wird jeder Einwender eingeladen. Es können sich auch Gruppen bilden, für die ein Sprecher auftritt und jeder kann sich durch einen Anwalt vertreten lassen. Je mehr Einwender persönlich mit stichhaltigen und spezifischen Einwänden auftreten, desto sicherer erkennt das RP, dass die Planung mangelhaft ist. Der Einwender kann auch Fragen stellen.
Im direkten Ergebnis der Anhörung kann man als Einwender:
· entweder den Einwand zurückziehen,
· sich mit den getroffenen Planungsänderungen zufriedengeben,

· oder den Einwand aufrecht erhalten.
Das Regierungspräsidium erarbeitet den Beschluß (3 bis 6 Monate): Feststellung oder Rückweisung.

Dagegen kann jeder Einwender, aber auch der Vorhabenträger innerhalb eines Monats klagen. Solche

Klagen können je nach Qualität und Bedeutung den Bau aufschieben oder verhindern.

Achtung: Nur wer schriftlich und fristgemäß beim RP Einwände einreicht, erlangt

Rechtsanspruch auf Anhörung, evtl. Klage und Berücksichtigung seiner Ansprüche (wer nichts

einbringt, muß im weiteren die Verwirklichung des Planes widerspruchslos erdulden).

Jeder Bürger kann mit seinem Einwand helfen, dass die unvernünftige Planung einer neuen Straße, die so viele Opfer fordern würde (Landschaft, Klima, Landwirtschaft, Natur, Steuergelder, Lebensqualität, Erholungswert, ...) der vorteilhaften Alternative, die allen nützt, nämlich dem Ausbau der vorhandenen Straße, weichen muß.

Nehmen Sie Ihre Rechte wahr, schreiben Sie Ihren individuellen Einwand! Wir helfen dabei!

Ihr Einwand sollte für Sie persönlich bedeutsam und möglichst schwerwiegend sein. Äußern Sie Ihre Bedenken, dass der geplante Neubau Menschen, Tiere, Pflanzen ‚ Luft, Wasser, Klima, Landschaft, Boden, Kultur oder Sachgüter schädigen könnte oder würde. Aber immer möglichst konkret. Einwände können auch durch Vereine, Interessengruppen etc. erhoben werden. Unsere Gemeinden können ebenfalls einwenden, ihre Stimme würde großen Wert haben. Allerdings sind die Bürgermeister offenbar „nicht in der Stimmung“, uns zu helfen. Die Formulierungen können im übrigen absolut umgangssprachlich ausgeführt sein.
Planfeststellungsverfahren (PFV) zum Bau B 178 Abschnitt 3.3.

Im Amtsblatt mitgeteilt: Ab 9.11.2009 läuft das PFV für den Abschnitt 3.3 der B178neu: Niederoderwitz - Oberseifersdorf. Sie können 20 Werktage lang im Gemeindeamt in die Bauunterlagen Einsicht nehmen. Dann können Betroffene wie wir alle, ihre Ansprüche einbringen. Betroffenheit reicht von direkter Existenzbedrohung, etwa eines Landwirtes, bis hin zur Sorge um die negativen Einflüsse auf die Klimaentwicklung, politische Fehlentscheidungen oder Störung lieber Gewohnheiten. 

Achtung: Nur wer schriftlich und fristgemäß bis zum 23.12.2009 Einwände einreicht, erlangt

Rechtsanspruch auf Anhörung und Berücksichtigung der genannten Ansprüche (wer nichts

einbringt, muss im weiteren die Verwirklichung des Planes widerspruchslos erdulden).
Wir empfehlen: Nehmen Sie Ihre Rechte wahr, schreiben Sie Ihren individuellen Einwand! Sie können dazu bequem das Beiblatt nutzen oder individuell schreiben, Ihren Einwand per Post einsenden  oder ihn an die Gemeinde einreichen.  Behalten Sie eine Abschrift oder Kopie.

Beispiele für individuelle Betroffenheiten, die je nach eigenem Ermessen, nach Wohnort, Interessen, Gewohnheiten, Lebensweise, Broterwerb usw. sehr unterschiedlich sind:

· Mensch   Gesundheit: 
Lärm, Abgase, Wasser, Grundwasser,

Erholung:

Wanderwege, Radwege, Tourismus, Landschaft...

Gewohnheiten:
Gartenarbeit, Spaziergang,

Interessen:

Tierwelt, Pflanzen,

Broterwerb:
Arbeitsplatz in der Landwirtschaft, Bodenversiegelung...

Welthunger:
Zerstörung von fruchtbaren Nutzflächen
· Steuermittel
Unnötige Verschwendung  von Steuermitteln (jeder unzweckmäßig verwendete Euro wird einer besseren Verwendung entzogen, das schadet der Gesellschaft und belastet unsere Kinder) 

· Boden
Wichtigste Grundlage zur Regenerierung der verschmutzten Luft, Vergiftung durch Abgasschadstoffe (neu in bisher unbetroffenen Bereichen), Versiegelung untragbar angesichts der Klimaentwicklung, Vergiftung durch Streusalz programmiert, da große Steigung,

· Wasser
Schadstoffeintrag, Hochwassergefahr durch Flächenversieglung, schnellerer Ablauf, Störung natürlicher Wasserläufe und Grundwasserläufe, tiefer  zu legende Straße nach Oberseifersdorf wird zur Schneegrube und isoliert im Winter Oberherwigsdorf,
· Natur
Tiere, Pflanzen  Lebensraum, Biotope, Zugbewegungen, einziger grüner Nord-Süd Korridor,
· Luft
Verschmutzung bisher ungestörter Bereiche durch Abgasschadstoffe, Kaltluftentstehungsgebiete werden vom Wohnbereich getrennt, es fehlt der natürliche Luftaustausch ... Konsequenzen für Gesundheit,
· Klima
Neuversiegelung von Flächen, Zerschneidung der Wasserführungen, Nichtbeachten des Prinzips der Verkehrsvermeidung,  

· Landschaft     
Zerstörung unverbauter Landschaft ohne Not, Landschaftsbild, wertvolles Oberlausitzer Hügelland, letzter Rest unverbauter Natur, Blickbeziehungen

· Kultur   traditionelle Plätze nicht mehr nutzbar (Buschwiesensingen, Hexenfeuer, Grillplatz, Aussichtspunkt)
· Sachgüter, Grundstücksentwertung, Bodenenteignung, Zerschneidung, Existentielle Bedrohung, Bauschäden durch Erschütterungen... 
Eltern können und sollten die Rechte ihrer nicht volljährigen Kinder wahrnehmen! Klimaveränderungen sind langfristig und bedrohen insbesondere sie. Ebenso müssen Sie für die erhöhten Steuerbelastungen der  der vielen Strassenbaukilometer aufkommen.
Beispiel eines Einwandes (kann durchaus handschriftlich sein, Kopie aber selber behalten)

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ Ort
Datum

Regierungspräsidium Dresden

Herrn Präsidenten -

Stauffenbergallee 2

01099 Dresden

Betr. Planfeststellung B 178 Abschnitt 3.3
Sehr geehrter Herr Präsident,

als Betroffener erhebe ich Einspruch gegen den geplanten Bau einer neuen Bundesstraße B 178 Oderwitz bis Oberseifers-dorf, Abschnitt 3.3.
Begründung: 
Ich wohne in ... Durch die neue Straße würden bisher ungestörte Abschnitte der Umwelt neu verlärmt. Die bisherige Straße wird nicht entsprechend entlastet, denn dort werden weiterhin ca. 60% bis 70% der heutigen Verkehrsbelegung erwartet. Die Neuverlärmung würde meine Gesundheit gefährden, da ich nervlich anfällig bin und den Lärm störend empfinden würde, obwohl ich außerhalb der gesetzlich festgelegten Lärmschutzbereiche 4 km von dem geplanten Neubau entfernt wohne.
Darüberhinaus wird durch den geplanten Bau mein Wohnbereich von seinem  Kaltluftgestehungsgebiet (Pferdeberg) getrennt. Dadurch wird der für die Gesundheit der Anwohner erforderliche Luftaustausch verhindert, was zu erheblichen gesundheitlichen Schädigungen führen würde. 
Sehr geehrter Herr Präsident Sie erkennen aus meinem Schreiben, dass der geplante Straßenbau meine Interessen .... beträchtlich ... beeinträchtigt. Ich bitte Sie, meinen Einwänden Rechnung tragend, den Neubau abzulehnen und eine für mich und die Gesellschaft vorteilhaftere Lösung zu bevorzugen.

Unterschrift

________________________________________________________________________________________________
Oder Begründung: 
Durch den geplanten Neubau würde das Biotop des… am.... beeinträchtigt. Die geschützte Tierart verlöre ihren Lebensraum. Als Natur- und Tierfreund weiß ich, dass ein vollständiger Ausgleich derartiger Verluste nicht möglich ist und dass erfahrungsgemäß die Populationen geschützter Tiere infolge solcher Baumaßnahmen dezimiert werden.

Oder Begründung: 
Ich bin Eigentümer des Grundstückes  Es ist mit meinem Wohnhaus bebaut. Infolge des zu erwartenden Straßenlärms und der sonstigen Beeinträchtigungen durch Straßenverkehr, wie Erschütterungen und Abgase ist sicher, dass der Wert meines Grundstückes extrem, bis zur Unverkäuflichkeit sinkt. Ich beabsichtige aber, das Haus zu verkaufen und mit dem Erlös eine altersgerechte Wohnung zu erwerben, da dies die einzige Perspektive für meinen Lebensabend ist. Mit dem geplanten Neubau wird mir diese Möglichkeit genommen.

Oder Begründung: 
Ich bin Eigentümer des... und erziele einen Teil meines Einkommens durch Vermietung an Feriengäste, die unsere schöne Heimat bewandern. Diese Möglichkeit würde mir durch den geplanten Neubau genommen, denn der zu erwartende Straßenlärm und die sonstigen Beeinträchtigungen durch Straßenverkehr wie Verlärmung der Wanderwege, Wegfall der Attraktivität unserer Landschaft... würden dazu führen, dass die Gäste andere Ziele bevorzugen.

Oder Begründung: 
Die Notwendigkeit des Vorhabens und damit seiner schädlichen Folgewirkungen (Landschaftsverbrauch, Verlärmung, Versiegelung usw. usf.) ist nicht begründet, da die Prognosen zum (scheinbaren) Beleg der verkehrlichen Erfordernis eines Neubaus der B 178 fehlerhaft bzw. veraltet und völlig überhöht sind.

Oder Begründung: 
Der Neubau vernichtet ein letztes nahezu unverbautes Stück Oberlausitzer Hügellandes. Ich liebe diese Landschaft und kann nicht akzeptieren, dass sie einem unnötigen Bau geopfert werden soll, zumal eine vorteilhafte Alternative vorhanden ist, welche die verkehrlichen Anforderungen besser erfüllen könnte, als der Neubau.
Oder Begründung: 
Ich bearbeite einen Garten in  …, der schon von meinen Großeltern angelegt wurde. Seine Erholungseffekte sind für die Sicherung meiner Gesundheit und meines Lebensgefühls unersetzlich. Der geplante Straßenneubau würde den Erholungswert des Gartens durch Lärmbelastung und Schadstoffeintrag vernichten. Ich kann deshalb eine solche Planung nicht akzeptieren, zumal eine vorteilhaftere Alternative zur Verfügung steht.

Oder Begründung: 
Der Neubau einer Straße führt unausweichlich zur Neuversiegelung erheblicher Flächen. Außerdem zerschneidet die Trasse die natürlich gewachsenen Landschaftsprofile. Dies führt zur neuerlichen negativen Beeinflussung der Klimaentwicklung und zur Verschlechterung der Wasserführung. Angesichts der großen Probleme, die allerorts aus der Klimaentwicklung erwachsen, ist ein weiterer Raubbau an der Natur, wie es der Bau dieser Straße wäre, nicht zu akzeptieren, zumal eine vorteilhafte Alternative zur Verfügung steht.

___________________________________________________________________________________________________
Es können durchaus mehrere Begründungen angegeben werden. In jedem Einwand sollte enthalten sein, dass der verkehrliche Effekt des geplanten Neubaus auch durch eine vorteilhafte Alternative, den Ausbau erzielbar ist. Und weiter, dass der im PFV behandelte Abschnitt die Verkehrswirksamkeit (ca.18.400 Kfz am Tag) nicht erreichen kann, da wir demografisch seit 20 Jahren ca.30% der Bevölkerung verloren haben. Verkehr ist rückläufig, derzeit 8.700Fzg/d, ca 4.000 sollen auf der alten B178 dann immer noch rollen, fragt man sich woher dann die restlichen 14.300 Fahrzeuge/Tag herkommen sollen.
Achtung:
Keine Serienbriefe bzw. völlig identische Einwendungen verfassen! Ein und dieselbe Einwendung, 100mal geschrieben, nur mit unterschiedlichem Absender würde als eine einzige Einwendung betrachtet werden!

